
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az.: 50 80 33 Münster, 29.03.2006 
 

 
Rundschreiben Nr. 10 / 2006 

 
Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kin-
der im Haushaltsjahr 2006 
hier:  a) Aktualisierung der Bedarfsmeldung für das laufende Jahr 2006 
 b) Vorlage der Abrechnungen der Jahre 2004 und Vorjahre 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
mit Erlass vom 28.03.2006 teilt das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integrati-
on Folgendes mit: 
 
zu a) Aktualisierung der Bedarfsmeldung 2006  
 
„ Vor dem Hintergrund der Beratungen zum Landeshaushalt 2006 ist es erforderlich, die Be-
darfsmeldungen für das laufende Jahr zu aktualisieren. Dabei sind folgende Tatbestände zu be-
rücksichtigen: 

• Gruppenschließungen/Umwandlungen, 
• Auswirkungen der Budgetvereinbarung, 
• Personalveränderungen, 
• Veränderungen im Elternbeitragsaufkommen.“ 

 
zu b) Abrechnungen 2004 und Vorjahre  
 
„Zudem sind, soweit noch nicht termingerecht im Oktober 2005 erledigt, die Abrechnungen für 
das Jahr 2004 und früher vorzulegen.“ 
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 Stadt-/ Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
 
nachrichtlich: 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Kommunale Spitzenverbände 
 
im Bereich des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe 
 
 
 

Landesjugendamt und Westfälische Schulen
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Ich bitte daher um Vorlage Ihrer Angaben mittels der bekannten und im Programm TAB verfüg-
baren Verfahrensverordnungs-Formulare zu den jeweiligen Jahren rechtsverbindlich unter-
zeichnet 
 
a) Aktualisierung 2006 (Bedarfsmeldung VerfVO Anlage 2)  
und  
b) Abrechnungen 2004 u. Vorjahre (Abrechnung VerfVO Anlage 4) -sofern noch nicht erfolgt- 
 
 

bis zum 13.04.2006. 
 
Sollten sich wegen der kurzen Fristsetzung Probleme dabei ergeben, evtl. noch anstehende Än-
derungen in der Bearbeitungssoftware TAB nicht zeitgerecht durchführen zu können, bin ich 
ausnahmsweise damit einverstanden, wenn Sie die Angaben auf der o.g. Bedarfsmeldung 2006 
manuell eintragen.   
Falls sich keine Änderungstatbestände der Bedarfsmeldung 2006 ergeben, bitte ich Sie, mir 
Fehlanzeige zu melden.  
 
Das Ministerium weist in seinem Erlass auf die Bedeutung dieser Daten für die Haushaltsbera-
tungen und die Haushaltsverabschiedung 2006 hin sowie darauf, dass auf Grund der Terminla-
ge eine Fristverlängerung nicht möglich ist.  
Sofern keine oder verspätete Abrechnungen eingehen, ist davon auszugehen, dass Nach-
zahlungen nicht aus Mitteln des Jahres 2006 geleistet werden können. Ich bitte daher auch 
in Ihrem eigenen Interesse um die rechtzeitige Übersendung der o.g. Unterlagen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  
Norbert Rikels 


